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STATUT
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe

(Übersetzung)

Mit den Änderungen entsprechend 
dem Protokoll vom 21. Juni 1974

Die Regierungen der Volksrepublik Albanien, der Volks
republik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deut
schen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der 
Rumänischen Volksrepublik, der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken und der Tschechoslowakischen Republik sind 

im Hinblick darauf, daß die wirtschaftliche Zusammen
arbeit, die zwischen ihren Ländern erfolgreich durchgeführt 
wird, zur rationellsten Entwicklung der Volkswirtschaft, zur 
Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung und zur Festi
gung der Einheit und Geschlossenheit ihrer Länder beiträgt;

erfüllt von der Entschlossenheit, auch weiterhin die allsei
tige wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
konsequenten Verwirklichung der internationalen sozialisti
schen Arbeitsteilung im Interesse des Aufbaus des Sozialis
mus und Kommunismus in ihren Ländern und der Sicherung 
eines dauerhaften Friedens in der ganzen Welt zu entwickeln;

überzeugt davon, daß die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern dazu beiträgt, die 
in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Ziele zu 
erreichen;

unter Bekräftigung ihrer Bereitschaft, die Wirtschaftsbezie
hungen zu allen Ländern unabhängig von ihrer gesellschaft
lichen und staatlichen Ordnung auf der Grundlage der Gleich
heit, des gegenseitigen Vorteils und der Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten zu entwickeln;

in Anerkennung der ständig wachsenden Rolle des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe bei der Organisierung der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern 

übereingekommen, zu diesem Zweck das vorliegende Statut 
anzunehmen.

Artikel I 
ZIELE UND PRINZIPIEN

1. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe hat zum Ziel, 
durch Vereinigung und Koordinierung der Bemühungen 
der Mitgliedsländer des Rates zur weiteren Vertiefung und 
Vervollkommnung der Zusammenarbeit und Entwicklung 
der sozialistischen ökonomischen Integration, zur planmä
ßigen Entwicklung der Volkswirtschaft, zur Beschleuni
gung des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts in 
diesen Ländern, zur Hebung des Standes der Industrialisie
rung in den Ländern mit einer weniger entwickelten In
dustrie, zur ununterbrochenen Steigerung der Arbeitspro
duktivität und allmählichen Annäherung und Angleichung 
des ökonomischen Entwicklungsniveaus und ständigen He
bung des Wohlstandes der Völker der Mitgliedsländer des 
Rates beizutragen.

2. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe beruht auf den 
Grundlagen der souveränen Gleichheit aller Mitgliedslän
der des Rates.

Die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusam
menarbeit der Mitgliedsländer des Rates wird in Übereinstim
mung mit den Prinzipien des sozialistischen Internationalis
mus auf der Grundlage der Achtung der staatlichen Souve
ränität, der Unabhängigkeit und der nationalen Interessen, 
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Län
der, der vollen Gleichberechtigung, des gegenseitigen Vorteils 
und der kameradschaftlichen gegenseitigen Hilfe verwirklicht.

Artikel II
MITGLIEDSCHAFT

1. Ursprüngliche Mitglieder des Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe sind die Länder, die das vorliegende Statut 
unterzeichnet und ratifiziert haben.

2. Die Aufnahme als Mitglied des Rates steht anderen Län
dern offen, die sich den Zielen und Prinzipien des Rates 
anschließen und ihr Einverständnis äußern, die im vorlie
genden Statut enthaltenen Pflichten zu übernehmen.
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch Beschluß 
der Ratstagung auf der Grundlage offizieller Anträge der 
Länder.

3. Jedes Mitgliedsland des Rates kann aus dem Rat aus
treten, nachdem es den Depositär des vorliegenden Sta
tuts davon in Kenntnis gesetzt hat. Der Austritt wird sechs 
Monate nach dem Eingang der Mitteilung beim Depositär 
wirksam. Der Depositär setzt die Mitgliedsländer des Ra
tes vom Eingang einer solchen Mitteilung in Kenntnis.

4. Die Mitgliedsländer des Rates kommen überein:
a) die Erfüllung der von ihnen angenommenen Empfeh

lungen der Organe des Rates zu gewährleisten;
b) dem Rat und seinen Amtspersonen bei der Ausübung 

der im vorliegenden Statut vorgesehenen Funktionen 
die notwendige Unterstützung zuteil werden zu lassen;

c) dem Rat die für die Durchführung der ihm obliegenden 
Aufgaben notwendigen Unterlagen und Informationen 
zur Verfügung zu stellen;

d) den Rat über den Verlauf der Erfüllung der von ihnen 
angenommenen Empfehlungen der Organe des Rates zu 
informieren.

Artikel III 
FUNKTIONEN UND BEFUGNISSE

1. In Übereinstimmung mit den im Artikel I des vorliegenden 
Statuts genannten Zielen und Prinzipien
a) organisiert der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

die allseitige wirtschaftliche und wissenschaftlich-tech
nische Zusammenarbeit der Mitgliedsländer des Rates 
mit dem Ziel der rationellsten Ausnutzung ihrer natür
lichen Ressourcen und der Beschleunigung der Entwick
lung der Produktivkräfte und unterstützt die Entwick
lung der sozialistischen ökonomischen Integration;

b) unterstützt der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe die 
Vervollkommnung der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung durch Koordinierung der Pläne für die 
Entwicklung der Volkswirtschaft sowie durch Spezia
lisierung und Kooperation der Produktion der Mit
gliedsländer des Rates;

c) ergreift der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe Maß
nahmen zum Studium der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Probleme, die für die Mitglieds
länder des Rates von Interesse sind;

d) unterstützt der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
die Mitgliedsländer des Rates bei der Ausarbeitung, Ab
stimmung und Verwirklichung gemeinsamer Maßnah
men auf den Gebieten:
der Entwicklung der Industrie und der Landwirtschaft 
der Mitgliedsländer des Rates;
der Entwicklung des Verkehrswesens zur vorrangigen 
Sicherung des zunehmenden Transports von Export-, 
Import- und Transitgütern der Mitgliedsländer des 
Rates;
der effektivsten Nutzung der hauptsächlichsten Investi
tionen, die von den Mitgliedsländern des Rates für die 
Entwicklung der Zweige der Rohstoffgewinnungs- und 
Verarbeitungsindustrie sowie für den Bau von wichti
gen Objekten bereitgestellt werden, die für zwei und 
mehrere Länder von Interesse sind;


